
An die 
Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 
 
 

Wien, am 23. Juni 2015 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Dipl.-Ing. Deimek und weitere Abgeordnete haben am  
23. April 2015 unter der Nr. 4705/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

Polizei-Offensive gegen Drogenlenker gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
 

Zu den Fragen 1 bis 12: 
 Wie viele Schwerpunktkontrollen gegen Drogenlenker wurden jeweils in den letzten 3 

Jahren in Österreich durchgeführt? 
 Wann und wo wurden diese Kontrollen durchgeführt? 
 Wie viele Lenker wurden im Zuge von Schwerpunktkontrollen auf Drogen(konsum) 

kontrolliert? 
 Wie vielen dieser Lenker konnte Drogenkonsum nachgewiesen werden? 
 Wie viele Lenker davon haben eine Kontrolle bzgl. Drogenkonsum verweigert? 
 Der Konsum welcher Drogen wurde dabei bei wie vielen Lenkern festgestellt? 
 Wie häufig wurde jeweils in den letzten 3 Jahren insgesamt im Zuge von 

Verkehrskontrollen ein allfälliger Drogenkonsum untersucht? 
 Wie vielen Lenkern konnte dabei Drogenkonsum nachgewiesen werden? 
 Der Konsum welcher Drogen wurde dabei bei wie vielen Lenkern festgestellt? 
 Wie viele Lenker davon haben eine Kontrolle bzgl. Drogenkonsum verweigert? 
 Wie viele Lenker, denen Drogenkonsumnachgewiesen wurde, haben gleichzeitig 

zumindest ein weiteres Delikt begangen? 
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 Welche weiteren Vergehen wie Alkohol am Steuer, zu hohe Geschwindigkeit, Drängeln etc. 
haben diese Personen gleichzeitig begangen? 

 
Die Vollziehung der Straßenverkehrsordnung fällt hinsichtlich der Gesetzgebung in die 

Zuständigkeit des Bundes, hinsichtlich der Vollziehung in den alleinigen Zuständigkeitsbereich der 

Länder. Dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie kommt daher schon aus 

verfassungsrechtlichen Gründen keine Zuständigkeit in Vollziehungsangelegenheiten der 

Straßenverkehrsordnung zu; es liegen mir daher auch keine Informationen zu den 

gegenständlichen Fragestellungen  vor. 
 
 

 
 

Alois Stöger 
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